
Auszug aus der VOB/B
 
 §12 Abnahme
 1.  Verlangt  der  Auftragnehmer  Fertigstellung  -  gegebenenfalls  auch  vor  Ablauf  der  vereinbarten 
Ausführungsfrist - die Abnahme der Leistung, so hat sie der Auftraggeber binnen 12 Werktagen durchzuführen; 
eine andere Frist kann vereinbart werden.
 
 2. Auf Verlangen sind in sich abgeschlossene Teile der Leistung besonders abzunehmen.
 
 5. (1) Wird keine Abnahme verlangt, so gilt die Leistung als abgenommen mit Ablauf von 12 Werktagen nach 
schriftlicher Mitteilung über die Fertigstellung der Leistung.
 (2)  Wird  keine  Abnahme verlangt  und  hat  der  Auftraggeber  die  Leistung  oder  einen Teil  der  Leistung in 
Benutzung genommen, so gilt  die Abnahme nach Ablauf  von 6 Werktagen nach Beginn der Benutzung als 
erfolgt, wenn nichts anderes vereinbart ist. Die Benutzung von Teilen einer baulichen Anlage zur Weiterführung 
der Arbeiten gilt nicht als Abnahme.
 (3) Vorbehalte wegen bekannter Mängel oder wegen Vertragsstrafen hat der Auftraggeber spätestens zu den in 
den Abs. 1 und 2 bezeichneten Zeitpunkten geltend zu machen.
 
 6. Mit der Abnahme geht die Gefahr auf den Auftraggeber über.
 
 §13 Mängelansprüche
 4. (1) Ist für die Mängelansprüche keine Verjährungsfrist im Vertrag vereinbart, so beträgt sie für Bauwerke und 
für Holzerkrankungen 4 Jahre, für Arbeiten an einem Grundstück und für die vom Feuer berührten Teile von 
Feuerungsanlagen 2 Jahre.
 (3) Die Frist beginnt mit der Abnahme der gesamten Leistung; nur für in sich abgeschlossene Teile der Leistung 
beginnt sie mit der Teilabnahme (§ 12 Abs. 2).
 
 §14 Abrechnung
 1. Der Auftragnehmer hat seine Leistungen prüfen abzurechnen. Er hat die Rechnung übersichtlich aufzustellen 
und  dabei  die  Reihenfolge  der  Posten  einzuhalten  und  die  in  den  Vertragsbestandteilen  enthaltenen 
Bezeichnungen  zu  verwenden.  Die  zum  Nachweis  von  Art  und  Umfang  der  Leistung  erforderlichen 
Mengenberechnungen, Zeichnungen und andere Belege sind beizufügen. Änderungen und Ergänzungen des 
Vertrags sind in der Rechnung besonders kenntlich zu machen; sie sind auf Verlangen getrennt abzurechnen.
 
 §15 Stundenlohnarbeiten
 1. (1) Stundenlohnarbeiten werden nach den vertraglichen Vereinbarungen abgerechnet.
 (2) Soweit für die Vergütung keine Vereinbarungen getroffen worden sind, gilt die ortsübliche Vergütung. Ist 
diese nicht zu ermitteln, so werden die Aufwendungen des Auftragnehmers für Lohn- und Gehaltskosten der 
Baustelle, Lohn- und Gehaltsnebenkosten der Baustelle, Stoffkosten der Baustelle, Kosten der Einrichtungen, 
Geräte,  Maschinen  und  maschinellen  Anlagen  der  Baustelle,  Fracht-,  Fuhr-  und  Ladekosten, 
Sozialkassenbeiträge und Sonderkosten, die bei wirtschaftlicher Betriebsführung entstehen, mit angemessenen 
Zuschlägen  für  Gemeinkosten  und  Gewinn  (einschließlich  allgemeinem  Unternehmerwagnis)  zuzüglich 
Umsatzsteuer vergütet.
 
 5.  Wenn  Stundenlohnarbeiten  zwar  vereinbart  waren,  über  den  Umfang  der  Stundenlohnleistungen  aber 
mangels rechtzeitiger Vorlage der Stundenlohnzettel Zweifel bestehen, so kann der Auftraggeber verlangen, 
dass für  die nachweisbar  ausgeführten Leistungen eine Vergütung vereinbart  wird,  die nach Maßgabe von 
Nummer 1 Abs. 2 für einen wirtschaftlich vertretbaren Aufwand an Arbeitszeit und Verbrauch von Stoffen, für 
Vorhaltung  von  Einrichtungen,  Geräten,  Maschinen  und  maschinellen  Anlagen,  für  Frachten,  Fuhr-  und 
Ladeleistungen sowie etwaige Sonderkosten ermittelt wird.
 
 §16 Zahlung
 1. (1) Abschlagszahlungen sind auf Antrag in Höhe des Wertes der jeweils nachgewiesenen vertragsgemäßen 
Leistungen einschließlich des ausgewiesenen, darauf  entfallenden Umsatzsteuerbetrags in möglichst  kurzen 
Zeitabständen zu gewähren. Die Leistungen sind durch eine prüfbare Aufstellung nachzuweisen, die eine rasche 
und sichere  Beurteilung der  Leistungen ermöglichen  muss.  Als  Leistungen gelten  hierbei  auch  die  für  die 
geforderte Leistung eigens angefertigten und bereitgestellten Bauteile sowie die auf der Baustelle angelieferten 
Stoffe und Bauteile, wenn dem Auftraggeber nach seiner Wahl das Eigentum an ihnen übertragen ist  oder 
entsprechende Sicherheit gegeben wird. 
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